
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.02.2024
	Beschlussvorlage: Auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 45.5 in der Fassung der 1. Änderung vom 21.11.2009 wurde das Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ in der Leipziger Innenstadt errichtet. Für die im Einkaufszentrum (EKZ)zulässigen Einzelhandelsbetriebe wurden seinerzeit im Bebauungsplan eine Verkaufsflächenobergrenze von max. 27.500m² sowie darin geltende sortimentsspezifische Verkaufsflächenbegrenzungen festgesetzt. Bislang ungenutzten Flächenpotenziale sollen für den Einzelhandel eröffnet werden, wodurch maximal 3.500 m² neue Verkaufsfläche zusätzlich entstehen können.Die Stadt Leipzig möchte das Anliegen des Eigentümers, eine branchenbezogene Umstrukturierung vorzunehmen, durch die Änderung der entsprechenden bauplanungsrechtlichen Bestimmungen unterstützen.  Wesentlicher Inhalt der Planung ist deshalb:- die in TF 1.11 festges. Gesamtverkaufsfläche von 27.500m² für die beiden Gebäudeteile des EKZ soll um insgesamt 3.500 m² auf 31.000 m² erhöht werden. Die Beschränkung des Anteils der Betriebe mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche kann entfallen.- die Sortimentsregelungen zu den einzelnen Warengruppen und deren maximalen Obergrenzen sollen angepasst werdenDie Belange der Gemeinde Großpösna sind nicht betroffen 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.02.2024
	Beschlussnummer: TA2024-12
	Beschlusstext: der 2. Änderung des Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 45.5 “Höfe am Brühl“ der Stadt Leipzig, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zur 2. Änderung des Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 45.5 “Höfe am Brühl“ der Stadt Leipzig
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


